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Zielgruppenbeschreibung

Gesetzliche Definition:

 Nicht mehr schulpflichtige Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte, deren 
Zuerkennung nach dem 31.12.2014 erfolgte 

Umsetzung seit dem 01.09.2017

 Nicht mehr schulpflichtige Asylwerber*innen mit hoher 
Bleibewahrscheinlichkeit, die seit dem 01.04.2017 zum Asylverfahren 
zugelassen und mind. 3 Monate im laufenden Verfahren sind

Tatsächliche Umsetzung seit: 01.04.2018
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Zielgruppeneinteilung und Zuständigkeiten im AMS Wien

1. Asyl- und subsidiär schutzberechtigte Personen, die seit Mai 2017 neu 
den Anerkennungsstatus bekommen haben und Sprachniveau A1 
nachweisen können:

> Betreuung durch die zentrale Erstberatungsstelle 
SUB/KON während des gesamten Integrationsjahres 

> nach Ende des Integrationsjahres, Überstellung in die 
zuständige RGS

2. Asyl- und subsidiär schutzberechtigte Personen, die seit 01.01.2015 
beim AMS in Vormerkung sind:

> Betreuung durch die wohnortdefiniert zuständigen RGSen
> Betreuung nach dem Integrationspfad des AMS Wien 
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Zielgruppeneinteilung und Zuständigkeiten im AMS Wien

Personen der Zielgruppe, die noch nicht Sprachlevel A1 
aufweisen:

Neu anerkannte Personen deren Sprachkenntnisse unter A1 
liegen, werden im AMS Wien nicht arbeitssuchend vorgemerkt. 
Eine Vereinbarung zwischen MA 40 und AMS Wien sieht eine 
Vormerkung mit Status FR vor und eine Information der MA 40, 
dass diese Personen einen Deutschkurs beim ÖIF besuchen durch 
eine entsprechendes Schreiben, dass den Personen ausgehändigt 
wird.

Ausnahmen sind Personen mit Arbeitslosengeldanspruch.
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Zielgruppeneinteilung und Zuständigkeiten im AMS Wien

3. Asylwerber*innen mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit, die bereits 
Sprachniveau A1 vorweisen können:  

> Betreuung durch die Zentrale Erstberatungsstelle SUB/KON, 
> Abmeldung nach Integrationsjahr, wenn KEIN positiver 

Asylbescheid
> Überstellung in die zuständige RGS, wenn das 

Integrationsjahr abgeschlossen ist, mind. A2 abgeschlossen 
wurde und ein positiver Bescheid vorhanden ist.

Personen UNTER Sprachniveau A1 können nicht am IJG teilnehmen. 
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Module im Integrationsjahr

 Kompetenzclearings/Kompetenzcheck
 Deutschkurse ab Sprachniveau A2
 Abklärung und Unterstützung bei der Anerkennung von Qualifikationen 

z. B. BBE Check in Plus
 Werte- und Orientierungskurse in Kooperation mit dem ÖIF
 Berufsorientierungs- und Bewerbungstrainings, z.B. Blickpunkt Job, 

Future Factory,….
 Arbeitsvorbereitungsmaßnahmen
 Sonstige Maßnahmen, z.B. normale Arbeitstrainings in Betrieben, 

Qualifizierungen,…..
 Arbeitstrainings bei gemeinnützigen Organisationen die berechtigt sind 

Zivildiener aufzunehmen
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Grundsätzliche Informationen:

 Das Integrationsjahr beginnt mit dem Eintritt in die 1. Maßnahme (Modul) und 
dauert grundsätzlich 1 Jahr. Im Integrationsjahr begonnene Förderangebote 
können allerdings noch beendet werden.

 Die Absolvierung von Deutschkursen und Kompetenzcheck ist im AMS Wien als 
obligat angesehen, um eine gute Weiterarbeit mit dem/r Kund*in zu 
gewährleisten.

 Die Auswahl und Zusammenstellung der weiteren Module aus dem IJG und 
Förderangebote nach dem Integrationspfad des AMS Wien, erfolgt auf Basis 
des Ergebnisberichtes aus dem Kompetenzcheck.

 Die Kund*innen sind nicht verpflichtet alle Module, die im Integrationsjahr 
vorgesehen sind zu besuchen. Die Module und Förderangebote sollen 
Sinnhaftigkeit und Möglichkeit angeboten werden.

 Die absolvierten Module werden in der Integrationskarte dokumentiert. Diese 
wird auf Verlangen an den/die Kund*in ausgegeben.

 Alle Personen mit KON/SUB sind nach dem Integrationspfad des AMS 
Wien zu fördern!

6



7

Integrationspfad des AMS Wien
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Zentrale Erstberatung
für asyl- und subsidiär schutzberechtigte 
Kundinnen und Kunden

Arbeitsmarktservice Wien
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Ziele des Erstberatungszentrum
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Organisationsbezogen:

 Diversity im AMS Wien

 Qualität Beratungsgespräch durch 
Trennung Beratung und Administration

 Entlastung Mitarbeiter*innen in den RGSen

Kund*innenbezogen:

 Kund*innen sind muttersprachlich informiert

 Persönlicher Integrationspfad ist geplant

 Integrationsjahr ist absolviert
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Muttersprachliche Beratung

> Eingerichtet seit Mai 2017
> Sprachen, die neben Deutsch und Englisch angeboten 

werden: farsi/dari, paschtu, arabisch, türkisch, kurdisch, 
ukrainisch, russisch, französisch

> 4 Infoveranstaltungen pro Monat, davon eine für Frauen, 
eine für Jugendliche

> Ca. 3350 Personen werden betreut, davon keine 
Asylwerber*innen

10



11

Wichtigste Aufgaben:
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 Zubuchung zu Deutschkursen und zum 
Kompetenzcheck

 Abklärung der Realisierbarkeit des dort 
erarbeiteten Berufswunsches

 Vereinbarung der weiteren Vorgehensweise 
wie z. B. Qualifizierung, Arbeitssuche, ect. 
(Erstellung eines individuellen 
Integrationspfades)

 60-80% der KundInnen sind im Status SC (Schulung)

 Durch die muttersprachliche Beratung und 
Infoveranstaltungen verständliche 
Weitergabe von AMS-Systematiken, MA 40 
Vereinbarung und Kooperation mit dem ÖIF

 Informationen zum österreichischen 
Ausbildungssystem

 Tipps und Tricks zur Arbeitssuche aus 
eigener Erfahrung
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Vorlage Integrationsvereinbarung

Projektträger des 
Kompetenzcheck liefern 
Ergebnisberichte mit konkreter 
Planung der Förderangebote für 
das Integrationsjahr (und darüber 
hinaus).

Auf Basis des Berichts, trifft das 
AMS mit KundInnen die 
Integrationsvereinbarung.
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Die KollegInnen:
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